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Das Wohl des Kindes bei Eltern in Haft
Recht auf Kontakt nach Artikel 9 der UN-Kinderrechtskonvention

Kinder haben ein Recht auf Umgang mit beiden 
Elternteilen. Dieses Recht gilt auch, wenn 
durch eine Inhaftierung der Umgang erschwert 
ist. Welche Vorgaben die UN-Kinderrechtskon-
vention hierzu macht, was eine Haft für das 
Kindeswohl bedeutet und wie der Kontakt zwi-
schen Kind und inhaftiertem Elternteil gestaltet 
werden kann, erläutert diese Information.

Kinder1, deren Eltern2 von einer Haftstrafe betrof-
fen sind, befinden sich in einer besonders verletz-
lichen Lebenslage. Die Inhaftierung eines Eltern-
teils ist für die Familie oft verbunden mit sozialem 
Ausschluss und finanziellen Einschränkungen. 
Dazu kommt der „Verlust“ einer wichtigen Bezugs-
person, denn ab der Inhaftierung ist ein Kontakt – 
wenn überhaupt – nur noch begrenzt möglich. Wie 
viele Familien in Deutschland von der Inhaftierung 
eines Elternteils betroffen sind, wird nicht amtlich 
erhoben, doch Schätzungen gehen von etwa 
50.000 bis über 100.000 betroffenen Kindern aus.

Wie gut Kinder die Haftstrafe eines Elternteils be-
wältigen, hängt maßgeblich von der Stabilität ihrer 
übrigen familiären Beziehungen, ihrem sozialen 
Umfeld sowie ihrer psychischen und physischen 
Verfassung ab. Auch die Ausstattung und Abläufe 
in den Justizvollzugsanstalten und Justizbehörden 
rund um die Kontaktmöglichkeiten zum inhaftier-
ten Elternteil spielen eine entscheidende Rolle. 
Projekte zeigen,3 dass ein regelmäßiger, qualitativ 
hochwertiger Kontakt den Kindern helfen kann, 
ihre Entwicklung und Resilienz zu fördern. 

Kontakt in der Haft unterstützt  
Kindeswohl

Wird bei der Inhaftierung eines Elternteils eine 
kinderrechtebasierte Perspektive eingenommen, 
trägt dies zum Schutz des Kindes bei, ohne es zu 
bevormunden. Gemäß Artikel 3 Absatz 1 UN-Kin-
derrechtskonvention (UN-KRK) ist „bei allen Maß-
nahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von 
öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozia-
len Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden 
oder Gesetzgebungs organen getroffen werden, 
[...] das Wohl4 des Kindes ein Gesichtspunkt, der 
vorrangig zu berücksichtigen ist“. Der UN-Aus-
schuss betont stets, dass die Ermittlung und Be-
stimmung des Kindeswohls nur dann sachgerecht 
erfolgt, wenn die Vorgaben aus Artikel 12 UN-KRK 
(Recht auf Gehör und Berücksichtigung der Mei-
nung des Kindes) eingehalten werden.5 Artikel 3 
Absatz 1 UN-KRK und Artikel 12 UN-KRK sind da-
mit untrennbar miteinander verbunden.6 Jörg May-
wald fasst das Zusammenspiel der kinderrechtli-
chen Grundprinzipien der UN-KRK wie folgt 
zusammen: „Ein am Wohl des Kindes ausgerichte-
tes Handeln ist dasjenige, welches die an den 
Grundrechten und Grundbedürfnissen von Kindern 
orientierte, für das Kind jeweils günstigste Hand-
lungsalternative wählt.“7 Artikel 3 Absatz 1 UN-
KRK hat durch seine Reichweite entscheidende 
Bedeutung, denn er gilt bei „allen Maßnahmen“, 
die ein Kind betreffen – unmittelbar und mittelbar.

Information
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Bei Kindern inhaftierter Eltern werden viele Ent-
scheidungen getroffen, die das Kindeswohl betref-
fen, ohne dass davor ein Such-, Prüf- und Abwä-
gungsprozess stattfand. Oft ist gar nicht bekannt, 
ob eine inhaftierte Person überhaupt Kinder hat 
und in welcher Weise und welchem Ausmaß eine In-
haftierung auch das Leben von Kindern verändert.

Jedes Kind hat gemäß Artikel 9 Absatz 3 UN-KRK 
das Recht auf eine regelmäßige persönliche Bezie-
hung und unmittelbaren Kontakt zu seinen Eltern, 
soweit dies nicht dem Kindeswohl widerspricht. 
Artikel 9 Absatz 3 UN-KRK liegt textlich insofern 
das Selbstverständnis zugrunde, dass der Kontakt 
mit einem Elternteil, von dem das Kind getrennt 
ist, im Interesse des Kindeswohls ist.8 Das gilt 
auch und insbesondere dann, wenn die Trennung 
aufgrund einer staatlichen Entscheidung entstand 
– wie beispielsweise der Inhaftierung eines Eltern-
teils. In Deutschland werden die Bedarfe und 
Rechte von Kindern inhaftierter Eltern bereits seit 
längerem auf Ebene der Justizbehörden sowie 
Bundes- und Landesebene diskutiert.

Die Kinder- und Jugendhilfe befasst sich bundes-
weit erst seit Kurzem mit Kindern von inhaftierten 
Eltern.9 Der Europarat hat 2018 eine Empfehlung 
zu Kindern inhaftierter Eltern (CM/Rec (2018)5) 
verabschiedet, die in ihren Inhalten sehr weitrei-
chend ist, sich explizit auf die UN-KRK bezieht und 
kinderrechtliche Grund lagen konkretisiert. Im sel-
ben Jahr wurde die Empfehlung von der Konferenz 
der Justizminister*innen (JUMiKO) aufgegriffen und 
eine länder offene Arbeitsgruppe des Strafvollzugs-
ausschusses eingerichtet;10 ein Jahr später wurde 
der Beschluss gefasst, dass auch die Jugend- und 
Familienministerkonferenz der Länder (JFMK) sich 
mit dem Thema befassen soll.11

Obwohl sich Artikel 9 Absatz 3 UN-KRK im Wort-
laut auf den Kontakt mit Eltern beschränkt, er-
streckt sich der Inhalt auf alle Sorgeberechtigten, 
primär gesetzlichen Betreuungs- oder gewohnten 
Bezugspersonen, Pflegeeltern und Personen, zu 
denen das Kind eine enge persönliche Beziehung 
hat.12 Darüber hinaus betont der UN-Ausschuss 
für die Rechte des Kindes, dass die  
Häufigkeit und Dauer von Besuchen und anderen 
Kontakten während der Unterbringung eines  
Kindes von der Qualität der Beziehungen abhängt 
und diese ermittelt werden muss.13 Die Begriffe 

„persönliche Beziehungen“ und „direkter Kontakt“ 
im Kontext von Artikel 9 UN-KRK beziehen sich in 
erster Linie auf den direkten persönlichen Kontakt. 
Darüber hinaus kann der Austausch über soziale 
Medien, E-Mail, Telefon und Videotelefonie eine 
wichtige Ergänzung sein. 

Bedarfe eines kindgerechten Umfelds 
ermitteln 

Für die Ausgestaltung der Umgangsmöglichkeiten 
mit einem inhaftierten Elternteil gibt es in der Pra-
xis viel Gestaltungsspielraum. Kinderrechtlich sind 
die zuständigen staatlichen Stellen dazu verpflich-
tet, den Umgang in einem kindgerechten Umfeld 
zu erleichtern. Zentral hierfür ist das Zusammen-
wirken von Jugendhilfe und Justiz. Um die konkre-
ten Bedarfe eines kindgerechten Umfelds für die 
betroffenen Kinder zu ermitteln, ist es im Einklang 
mit Artikel 12 UN-KRK geboten, ein Gespräch mit 
den Kindern selbst zu führen. Das Zusammenwir-
ken von Jugendhilfe und Justiz muss auch darauf 
gerichtet sein, Kinder zu befähigen, ihre Rechte ei-
genständig wahrzunehmen und aktiv einzufordern; 
dies ist ein wesentlicher Bestandteil des präventi-
ven Kinderschutzes.

Ehe der Blick auf typische Fallkonstellationen ge-
richtet werden kann, muss mit dem grundsätzli-
chen Missverständnis aufgeräumt werden, dass 
der Kontakt zu einem inhaftierten Elternteil dem 
Kind schadet. Diese Annahme ist unzulässig, da 
sie den Kern von Artikel 9 Absatz 3 UN-KRK aus-
höhlt und auch nicht vereinbar ist mit dem Resozi-
alisierungsauftrag des Strafvollzugs. Vielmehr ist 
es umgekehrt: Findet während der Haft ein regel-
mäßiger Kontakt zwischen Kind und inhaftiertem 
Elternteil statt, ist dies eine Form von Kinder-
schutz14 und insofern kindeswohlrelevant.15 Ein 
solches Verständnis ist im Lichte des Rechts eines 
Kindes auf Nicht-Diskriminierung auch zwingend, 
zumal die Inhaftierung eines Elternteils als ein 
sonstiger Status der Eltern im Sinne von Artikel 2 
UN-KRK zu verstehen ist.16 Für die Frage nach der 
Reichweite von Artikel 9 Absatz 3 UN-KRK ist des-
halb auch im Kontext eines inhaftierten Elternteils 
der gleiche Maßstab anzulegen, der in anderen 
Fällen der Trennung eines Elternteils von Kind im 
Sinne von Artikel 9 Absatz 3 UN-KRK anzulegen 
wäre.
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Kinderschutz und Umgangsrecht

Die Versagung des Kontaktrechts nach Artikel 9 
Absatz 3 UN-KRK kommt immer nur als letztes 
Mittel17 in Betracht, zu dem es keine Alternative18 
gibt und das fortlaufend überprüft werden muss.19 
Der jeweiligen staatlichen Entscheidung muss eine 
multiprofessionelle Bewertung durch ein Team  
gut ausgebildeter Fachkräfte unter Beteiligung  
der Justizbehörden zugrunde liegen20; hier ist es 
besonders wichtig, die individuelle Geschichte und 
Ressourcen eines jeden Kindes und seiner Familie 
zu prüfen und daraus angemessene Vorkehrungen 
zu empfehlen.21 Dabei kommt der Kinder- und  
Jugendhilfe eine entscheidende Rolle zu, da sie  
betroffene Kinder in solchen Situationen in der 
Wahrnehmung ihrer Rechte unterstützen und  
stärken kann.
Zudem sollte stets erwogen werden, ob statt eines 
Kontaktverbots ein begleiteter Kontakt unter Auf-
sicht als milderes gleich geeignetes Mittel vorzu-
ziehen ist.22 Die Hinzuziehung von entsprechenden 
Unterstützungsdiensten, zu denen auch Mediation 
oder begleiteter Umgang gehören kann, ist insbe-
sondere dann zu begrüßen, wenn mit der Inan-
spruchnahme des Kontaktrechts emotionale  
Probleme für das Kind verbunden sein können.23

Nur in schwerwiegenden und außergewöhnlichen 
Fällen kann der Umgang zwischen dem Kind und 
den Eltern verweigert werden. Liegen keine  
solchen außergewöhnlichen Umstände vor, ist  
ein Kontakt verbot nicht im Interesse des Kindes. 
Im Umgang zwischen Kind und inhaftiertem Eltern-
teil stellt sich die Frage, in welchen Konstellationen 
der Kontakt nicht dem Kindeswohl entspricht be-
ziehungsweise inwieweit kindeswohlrelevante  
Herausforderungen vorliegen. Diese Frage ist von 
hoher Praxisrelevanz und sollte aus einer kinder-
rechtebasierten Perspektive beantwortet werden. 
Dabei spielen, insbesondere aus einer interdiszi-
plinären und multiprofessionellen Perspektive, As-
pekte des Kindesschutzes eine wichtige Rolle. Im 
Folgenden werden mögliche Fallkonstellationen 
vorgestellt.

Kind will inhaftiertes Elternteil nicht sehen: 
Wenn ein Kind einen entsprechenden Entwick-
lungsstand hat und das inhaftierte Elternteil nicht 
sehen möchte, dann muss dieser Wunsch respek-
tiert werden. Ein erzwungener Kontakt wäre nicht 
vereinbar mit einer vorrangigen Berücksichtigung 

des Kindeswohls, das maßgeblich auf den Ansich-
ten des Kindes beruht. Dies entbindet staatliche  
Stellen jedoch nicht von ihrer Verpflichtung,  
Kinder inhaftierter Eltern in ihrer besonderen  
Lebenssituation nachhaltig zu unterstützen und 
ihre Bedürfnisse durch geeignete Maßnahmen  
und Angebote zu erkennen. Dazu gehört auch eine  
regelmäßige Überprüfung der Haltung des Kindes, 
denn es muss sichergestellt sein, dass es der freie 
und entschiedene Wille des Kindes ist.24

Inhaftiertes Elternteil will Kind nicht sehen:  
Es kann unterschiedliche Gründe dafür geben, 
weshalb ein inhaftiertes Elternteil – für die Dauer 
der Haft oder auch generell – keinen Kontakt zum 
Kind möchte. Ist dies der Fall, sind die staatlichen 
Stellen gehalten, die Entscheidung des inhaftier-
ten Elternteils zu respektieren, weil der Umgang 
wider Willen mehr Schaden als Nutzen anrichten 
kann.25 Dennoch sollten geeignete Maßnahmen 
vorgehalten werden, wie beispielsweise Eltern-
kompetenz-Training, um mit inhaftierten Eltern am 
Verständnis ihrer Rolle sowie am Eltern- und  
Familienbild zu arbeiten und aufzuzeigen, welche 
Möglichkeiten es gibt, auch in der Haft eine aktive 
Elternrolle verantwortlich einzunehmen.26

Anderes Elternteil will nicht, dass das Kind 
das inhaftierte Elternteil sieht: Irrelevant für 
eine Bemessung am Maßstab des Wohls des Kin-
des ist es, wenn das andere Elternteil nicht möch-
te, dass das Kind regelmäßigen Kontakt zum  
inhaftierten Elternteil hat; eine solche Haltung des 
anderen Elternteils kann eine Beschränkung von 
Artikel 9 Absatz 3 UN-KRK nicht rechtfertigen.27 

Beide Elternteile wollen nicht, dass das Kind 
das inhaftierte Elternteil sieht: In den Konstella-
tionen, dass beide Elternteile nicht wollen, dass 
das inhaftierte Elternteil das Kind sieht, gelten 
entsprechend die Ausführungen unter „Inhaftier-
tes Elternteil will Kind nicht sehen“.

Zuständige staatliche Stellen wollen nicht, 
dass das Kind das inhaftierte Elternteil sieht: 
Für die Praxis besonders herausfordernd ist es, 
wenn die zuständigen staatlichen Stellen entgegen 
dem Willen der Eltern und des Kindes intervenieren  
und den Kontakt des Kindes zum inhaftierten El-
ternteil aktiv unterbinden oder untätig sind, da sie 
beispielsweise keine Zuständigkeit sehen. Dies 
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kann sowohl die Kinder- und Jugendhilfe als auch 
die Justizvollzugsanstalt betreffen. Hier stellt sich 
für die zuständigen staatlichen Stellen die Schwie-
rigkeit, dass untätig sein die Gefahr begründen 
kann, dass das Kind Schaden für die weitere  
Entwicklung nimmt – genauso können ergriffene 
Schutzmaßnahmen massiv in die Rechte des Kin-
des und des inhaftierten Elternteils eingreifen und 
die Eltern-Kind-Beziehung belasten.28

Weder Kind noch Eltern müssen darlegen, dass die 
Aufrechterhaltung des Kontakts dem Kindeswohl 
dienlich ist. Vielmehr müssen die zuständigen 
staatliche Stellen, wenn Sie den Kontakt unterbin-
den, beweisen, dass der Kontakt dem Kindeswohl 
schadet.29 Maßgeblich ist für eine Handlungspflicht 
der zuständigen staatlichen Stellen30 nicht das, 
was für das Kindeswohl wünschenswert oder 
zweckdienlich wäre, sondern das, was zur Wahrung 
des Kindeswohls notwendig ist:31 Das ist ein deut-
lich reduzierter Maßstab, der sich faktisch auf die 
Abwehr erheblicher Gefahren für die Entwicklung 
des Kindes beschränkt.32

Ein vollständiger Kontaktabbruch zum inhaftierten 
Elternteil ist nur in schwerwiegenden Ausnahmen 
dem Kindeswohl dienlich33; das kann insbesonde-
re dann der Fall sein, wenn das Kind Opfer von  
Gewalt beziehungsweise Missbrauch durch das 
entsprechende Elternteil geworden ist.34 Der  
UN-Menschenrechtsausschuss indes hatte im 
Rahmen einer Individualbeschwerde entschieden, 
dass selbst in der Vergangenheit gegen das Kind 
gerichtete Gewaltvorfälle eines Elternteils sowie 
die Verweigerung der Zusammenarbeit mit den zu-
ständigen Kinder- und Jugendschutzbehörden 
nicht automatisch einen vollständigen Kontaktab-
bruch gebieten würden.35 Eine entsprechende Ein-
zelfallprüfung ist deshalb stets erforderlich.

Ausgestaltung des Umgangsrechts

Artikel 9 Absatz 3 UN-KRK hat eine klare Gewähr-
leistungsdimension36. Diese zeigt sich bei Kindern 
von Inhaftierten vor allem bei der Ausgestaltung 
des Besuchs- und Umgangsrechts – hier kann eine 
kindeswohlorientierte Ausgestaltung nur durch die 
aktive Förderung und Mitwirkung der zuständigen 
staatlichen Stellen ermöglicht werden.37 Der  
Staat steht in der Pflicht, möglichst stressfreie  

Besuchsmöglichkeiten für Kinder zu garantieren.38 
Entsprechenden Spielraum gibt es beispielsweise 
durch folgende Maßnahmen:

Inhaftierung in der Nähe des Wohnorts des 
Kindes („principle of closeness“)39

Signifikante Erleichterungen bei den Besuchs-
zeitenregelungen:40 Besuche sollten zu Zeiten 
möglich sein, die mit dem typischen Alltag von 
Kindern vereinbar sind – unabhängig von den re-
gulären Besuchszeiten der Vollzugsanstalt.41 Zu-
dem kann die Häufigkeit und Dauer der Besuche 
erhöht werden;42 maßgeblich ist hier, was für die 
Beziehung des Kindes zum inhaftierten Elternteil 
am förderlichsten ist.43 Ebenso sollte die Anreise-
zeit bei der Bemessung der Besuchsdauer berück-
sichtigt werden. Zudem müssen wichtige Ereignis-
se im Leben eines Kindes, etwa der Geburtstag, 
der erste Schultag oder Krankenhausaufenthalte, 
berücksichtigt werden, wenn inhaftierten Eltern 
Hafturlaub oder Ausgang gewährt wird.44

Hafturlaub/Ausgang: Um Kinder vor der oftmals 
rauen Gefängnisumgebung zu schützen, sie auf 
die Rückkehr ihrer Eltern vorzubereiten und ihre 
Eltern bei wichtigen Ereignissen in ihrem Leben 
bei sich zu haben, sollte den Inhaftierten nach 
Möglichkeit Hafturlaub/Ausgang gewährt und er-
möglicht werden. Diese sind an den Rechten und 
dem Wohl des Kindes zu orientieren.45

Schutz vor belastenden Momenten in der Voll-
zugsanstalt: Bereits die Sicherheitskontrollen 
und Durchsuchungen bei Besuchsantritt können 
für Kinder belastend sein; Körperdurchsuchungen 
beim Kind sind deshalb zu vermeiden.46 Ebenso 
sollten Kinder die Durchsuchungen bei dem inhaf-
tierten Elternteil nicht mitansehen und die Haft-
kleidung sollte keine unnötige Belastung bedeuten.47  
Zudem sollten angemessene und kinderfreundliche  
Begegnungsräume zur Verfügung gestellt werden.48  
Bei Besuchen sollte die Konfrontation des Kindes 
mit Gefängniszellen und möglichst auch mit ande-
ren Insassen vermieden werden.49 Inhaftierte  
Elternteile sollen nicht in die Situation gedrängt 
werden, dass sie den Kontakt mit ihrem Kind ein-
stellen, um ihr Kind vor den belastenden Rahmen-
bedingungen zu schützen.50 Eine Einzelfallprüfung 
ist hier stets erforderlich. 
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Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten  
außerhalb der Vollzugsanstalt51

Informationen über Kinder eines Inhaftierten 
sind von den Justizvollzugsanstalten zu berück-
sichtigen.52

Bereitstellung ausreichender Ressourcen:  
Relevanten staatlichen Stellen, insbesondere der 
Kinder- und Jugendhilfe, sowie zivilgesellschaftli-
chen Organisationen müssen angemessene Res-
sourcen zur Verfügung gestellt werden, um Kinder 
von inhaftierten Elternteilen und ihre Familien zu 
unterstützen und sie in die Lage versetzen können, 
mit ihrer besonderen Situation umzugehen; dazu 
zählen logistische und finanzielle Beihilfe zur Auf-
rechterhaltung des Kontakts.53

Schulungen und Weiterbildungen: Alle Mitarbei-
tenden, die Kontakt zu Kindern und ihren inhaftier-
ten Eltern haben, sind in Bezug auf Kinder betref-
fende Konzepte, Vorgehensweisen und Verfahren 
angemessen zu qualifizieren.54 

Informationen und Unterstützungsangebote 
für Kinder: Kinder sollen auf kindgerechte Weise 
gemäß Artikel 9 Absatz 4 UN-KRK Informationen 
über den Verbleib des Elternteils und den Grund 
der Inhaftierung erhalten, ebenso über ihre Rech-
te, Besuchsmöglichkeiten, die Inhaftierungssitu-
ation und den Strafvollzug. Artikel 18 Absatz 2  
UN-KRK verpflichtet zudem dazu, dass Eltern in 
angemessener Weise bei der Erfüllung ihrer Auf-
gaben, das Kind zu erziehen, zu unterstützen sind; 
aus diesem Grund sind Eltern wie auch Kinder 
über bestehende Unterstützungsangebote der  
Kinder- und Jugendhilfe sowie der Seelsorge zu  
informieren. 

UN-Ausschuss fordert kinderrechte-
basierte Konzepte 

Die dargelegten Spannungsfelder lassen sich zwar 
durchaus kinderrechtebasiert auflösen. Gleich-
wohl ist langfristig ein Bewusstseinswandel in der 
Strafjustiz erforderlich, da sich Freiheitsstrafen 
auch immer auf die Lebenslage und die Rechte  
betroffener Kinder auswirken. Vor diesem Hinter-
grund sollten alternative Strafansätze anstelle  

einer Inhaftierung stärker berücksichtigt werden.55 
Jedenfalls ist bei der Verhängung von Freiheits-
strafen das Recht des Kindes auf eine vorrangige 
Berücksichtigung des Wohls des Kindes i.S.d.  
Artikel 3 Absatz 1 UN-KRK zu gewährleisten. 

Darüber hinaus braucht es neue kinderrechte-
basierte Konzepte und Maßnahmen, die sich auf 
den Kontakt und die Beziehung zwischen Kindern 
und Jugendlichen und deren Eltern sowie enge  
Bezugspersonen beziehen.56 Dies fordert auch der 
UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes in seinen 
aktuellen Empfehlungen an Deutschland. Konkret 
spricht er sich für eine bessere Datenlage aus und 
für eine Erhöhung der Häufigkeit und Dauer der 
Besuche sowie für regelmäßigen Onlinekontakt. 
Zudem empfiehlt der Ausschuss, föderale Stan-
dards zu entwickeln, die sicherstellen, dass die 
Kinder persönliche Beziehungen zu ihren Eltern 
aufrechterhalten können und Zugang zu angemes-
senen Dienstleistungen und geeigneter Unterstüt-
zung haben.57 Die Monitoring-Stelle erachtet die 
Schaffung dieser Standards als eine zentrale Ver-
pflichtung für die Länder. 

In der Praxis bedarf es interdisziplinärer und stel-
lenübergreifender Herangehensweisen und den 
Einbezug unterschiedlicher Akteur*innen: Kinder- 
und Jugendhilfe, Gesundheitswesen, Bewährungs-
hilfe, lokale Gemeinschaften, Schulen, Polizei und 
Beschwerdestellen sowie sonstige Einrichtungen 
für Kinder und Jugendliche und ihre Familien.58 Der 
Prozess muss mögliche Situationen vor, während 
und nach der Haft adressieren. Die Eltern-Kind-Be-
ziehung ist zu schützen und die Aufrechterhaltung 
zu fördern. Dabei muss sichergestellt werden, 
dass alle unterstützenden Maßnahmen jegliche 
Form von Stigmatisierung und Diskriminierung der 
betroffenen Kinder und Jugendlichen vermeiden.59 
Kinder, Jugendliche sowie Angehörige sind über 
Unterstützungsangebote umfangreich und sensibel  
zu informieren.60
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mensional perspective of prisoners‘ children‘s well-being. In: 
Children and Society 29 (5), S. 484-494. Die Studie von 2014  
basiert auf einer Langzeitstudie, in der 35 Kinder während und 
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sich zum Ziel gesetzt hat, die Familienorientierung im und außer-
halb des Justizvollzuges weiterzuentwickeln. Angeregt wurde die-
ser Prozess von Treffpunkt e. V.
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